Allgemeine Geschiftsbedingungen (AGB) der Wi SOLAR GmbH Stand 03.03.2020

I. Allgemeines und Vertragsschluss Die folgenden Bedingungen gelten fiir jegliche Geschaftsbeziehungen mit unseren Kunden, so fiir alle unsere
Angebote, Lieferungen und Leistungen, einschlieRlich Auskiinften und Beratungen. Sie gelten auch fur zuklnftige Geschaftsbeziehungen mit Kunden, auch
wenn wir bei Vertragsabschluss nicht mehr ausdriicklich darauf verweisen. Andere Bedingungen - speziell Allgemeine Einkaufsbedingungen unserer
Kunden- gelten nicht, auch wenn wir diesen bei Vorlage nicht mehr ausdriicklich widersprechen. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit nicht
ausdriicklich eine Bindungsfrist vereinbart ist. Das Vertragsverhaltnis kommt erst zustande, wenn wir dem Kunden eine Auftragsbestatigung ibersenden,
die seiner Bestellung in den wesentlichen Bestandteilen entspricht. Erfolgt unsere Lieferung ohne vorherige Bestatigung, so kommt der Vertrag durch die
Erbringung der Leistung zustande, wobei hinsichtlich der Vertragsbedingungen unsere Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestatigung gilt.

Il. Schutzrechte Den Angeboten beigefligte Zeichnungen, Berechnungen, Modelle etc. sind unser Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht.
Nutzungsrechte daran werden dem Kunden nicht Ubertragen. Sie diirfen nur mit unserer Zustimmung Dritten zuganglich gemacht werden und sind
unverziglich an uns herauszugeben wenn ein Vertragsverhaltnis nicht zustande kommt.

11l. Termine und Fristen Angegebene Termine und Fristen flr unsere Lieferungen und Leistungen sind unverbindlich, soweit nicht ausdricklich schriftlich
etwas anderes vereinbart ist. Die Fristen beginnen erst zu laufen, wenn Uber die zur Erbringung unserer Leistung erforderlichen Einzelheiten der
Ausfiihrung Ubereinstimmung erzielt ist, der Kunde die von ihm zu beschaffenden Informationen, Unterlagen und Materialien beigebracht und - soweit
Vorauskasse oder Anzahlung vereinbart ist - den vereinbarten Preis bzw. die Anzahlung geleistet hat. Unterbliebene Mitwirkungshandlungen sowie
Anderungswiinsche des Kunden fiihren zu einer angemessenen Verschiebung der Termine bzw. Verlingerung der Fristen. Unsererseits unabwendbare
Ereignisse (z.B. Krieg, kriegsahnliche Zustiande, Energie- oder Rohstoffmangel, Sabotage, Streik) sowie alle sonstigen, von uns nicht zu vertretenden
Betriebsstorungen oder behordlichen Einwirkungen entbinden uns fiir die Dauer ihres Vorliegens von der Liefer- und Leistungspflicht, und zwar auch,
wenn sie wahrend eines bereits bestehenden Verzuges auftreten. Fristen und Termine werden hierdurch in angemessenem Umfang verlangert. Dies gilt
auch fir, von uns nicht zu vertretende, nicht rechtzeitige oder nicht ordnungsgemiaBe Lieferungen oder Leistungen unserer Lieferanten. Darliber
hinausgehende Anspriiche des Kunden sind in allen Fallen verspateter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen.
Dies gilt nicht in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrlassigkeit oder der Verletzung des Lebens, des Korpers und der Gesundheit in denen zwingend
gehaftet wird. Das Recht des Kunden zum Riicktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist bleibt unberihrt.

IV. Gewahrleistung Sind bei Gefahriibergang Mangel unserer Leistungen und Lieferungen gegeben, werden wir nach unserer Wahl unentgeltlich
nachbessern oder neu liefern bzw. leisten. Fur Verschlei aufgrund normalen Gebrauchs und Mangel, die durch unsachgema3en Gebrauch, unterlassene
bzw. mangelhafte Wartung sowie durch Nichtbeachtung der Montage- oder Bedienungsanweisung verursacht wurden, leisten wir keine Gewahr. Das
Gewahrleistungsrecht erlischt sowohl bei unsachgemaRer Behandlung durch den Kunden als auch durch Eingriffe von ihm beauftragter, oder sonstiger
Dritter. Soweit nicht schriftlich ausdriicklich anders vereinbart, stellen alle Angaben {iber unsere Leistungen, insbesondere in unseren Angeboten und
Prospekten enthaltene Abbildungen, Zeichnungen, technische Angaben und Bezugnahmen auf Normen und Spezifikationen, keine Beschaffenheits-
und/oder Haltbarkeitsgarantien dar, sondern nur Beschreibungen oder Kennzeichnungen. Entsprechendes gilt bei der Lieferung von Mustern oder Proben.
Die Gewihrleistungsfrist in den Féllen des § 634a | Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen fiir Bauwerke) betrigt 5 Jahre. In allen tbrigen Fallen 12 Monate und
beginnt mit der Abnahme im Sinne § 640 BGB. Die durch etwaige unberechtigte Mangelriigen entstehenden Kosten tragt der Kunde. Diese werden nach
Aufwand abgerechnet. Bei zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Kunde berechtigt, unbeschadet etwaiger
Schadensersatzanspriiche Herabsetzung der Vergilitung zu verlangen oder vom Vertrag zurilickzutreten. Soweit in diesen Verkaufsbedingungen nichts
anderes bestimmt ist, sind weitergehende Anspriiche ausgeschlossen.

V. Zahlungen Samtliche Zahlungen sind sofort nach Leistung und Rechnungsstellung féllig und ohne Abzug frei angegebener Zahlstelle zu leisten.
Abschlagszahlungen sind auf Anforderung in Hohe des Wertes der jeweils vertragsmaBig erbrachten Leistung, in moglichst kurzen Zeitabstanden,
einschlieBlich der Umsatzsteuer zu gewahren. Zahlungsverzug tritt sofort (siehe oben) nach Falligkeit und Erhalt der Rechnung ein. Gerat der Kunde mit
einer Zahlung in Verzug, so sind wir nach unserer Wahl berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von 9 Prozentpunkten iber dem Basiszinssatz oder Ersatz des
genau berechneten, uns aus dem Verzug entstandenen Schaden in Rechnung zu stellen. § 353 HGB bleibt unberihrt. Ein Recht zur Aufrechnung oder
Zurickbehaltung steht dem Kunden nur zu, sofern seine Gegenanspriiche rechtskréftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt worden sind. Die
Abtretung samtlicher Anspriiche des Kunden gegen uns an Dritte bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung. &8 354a
HGB bleibt unbertihrt. Wird uns nach Abschluss eines Vertrages eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhiltnisse des Kunden bekannt (z. B.
Antrag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens, nachteilige Kreditauskiinfte oder zwischenzeitlicher Zahlungsverzug), so sind wir berechtigt, die Arbeiten
einzustellen und/oder ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauskasse oder angemessene Sicherheitsleistung auszufiihren, wobei sich
etwaige Liefer- oder Leistungsfristen entsprechend verlangern bzw. Termine verschieben.

VI. Ausfithrungsvoraussetzungen Unsere Leistung setzt voraus, dass die betreffenden Flachen mit Ublichen Fahrzeugen, Hub- und Steigmaschinen
angefahren werden kénnen. Die Stromversorgung ist vom Kunden zu gewahrleisten. Der Kunde tGbernimmt die Gewahr dafiir, dass seine Angaben zu den
Flachen, auf denen sich die Anlage befindet, zutreffend sind. Bei Abweichungen der Flachen von den Angaben des Kunden steht uns das Recht zu, fiir den
zusatzlich entstehenden Aufwand zusatzliche Vergilitung zu verlangen oder vom Vertrag zuriickzutreten Vor Vertragsschluss besteht keine Verpflichtung
unsererseits die Angaben des Kunden zu den Flachen bzw. der Befestigung der Anlage zu tberpriifen. Nach Vertragsschluss beschrankt sich unsere Pflicht
zur Uberpriifung dieser Umstinde auf eine bloRe Sichtpriifung vor Ausfiihrung. Bedenken gegen die Eignung der Flichen bzw. der Befestigung werden von
uns gegeniliber dem Kunden unverziglich angemeldet.

VII. Eigentumsvorbehalt Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren sowie den aus ihrer Be- oder Verarbeitung entstehenden Sachen
("Vorbehaltsware") bis zur vollstandigen Bezahlung aller uns gegen den Kunden jetzt und zukiinftig zustehenden Forderungen vor. Zugriffe oder Anspriiche
Dritter (einschlieBlich jeglicher Zwangsvollstreckungsmanahmen) auf die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverziiglich und unter Ubergabe der
entsprechenden Unterlagen anzuzeigen. Er wird Dritte sogleich auf unseren Eigentumsvorbehalt und die Sicherungsabtretung hinweisen. Die Kosten der
Abwehr solcher Zugriffe tragt der Kunde. Ist der Kunde in Zahlungsverzug oder verletzt er seine aus diesen Bedingungen entstandenen Verpflichtungen, so
sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zurtickzunehmen. Der Kunde wird in diesem Fall uns oder unseren
Beauftragten sofort Zugang zu der Vorbehaltsware gewahren und diese herausgeben. Unser Herausgabeverlangen oder eine von uns ausgebrachte
Zwangsvollstreckungspfandung gilt nicht als Ricktritt vom Vertrag

VIIl. Sonstige Schadensersatzanspriiche Schadenersatzanspriiche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhaltnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in den Féllen, in denen uns oder unseren
Erflllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last féllt. Der Ausschluss der Haftung gilt auch nicht in den Fallen in denen wir oder unsere
Erfiillungsgehilfen wegen der Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit oder wegen der Ubernahme einer Garantie fiir das Vorhandensein
einer Eigenschaft zwingend haften. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Erfiillung der Kunde in besonderem Male vertrauen darf,
haften wir auch in Fallen leichter Fahrlissigkeit. Bei leicht fahrlassiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie bei Vorsatz und grober
Fahrlassigkeit solcher Mitarbeiter und sonstiger Erfiillungsgehilfen, die keine leitenden Angestellten sind, haften wir nur in Hohe des typischerweise unter
Berticksichtigung aller maBgeblichen und erkennbaren Umstinde voraussehbaren Schadens. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberiihrt. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

IX. Sonstiges Fiir die Geschaftsbeziehung zum Kunden findet deutsches Recht Anwendung. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser
Verkaufsbedingungen beriihrt die Wirksamkeit der tGbrigen Bestimmungen nicht. Etwaige unwirksame Bestimmungen werden die Vertragsparteien durch
solche ersetzen, die ihrem Zweck nach den unwirksamen am nachsten kommen. AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus und im
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, auch einen anderen Gerichtsstand zu wahlen.



	Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Wi SOLAR GmbH Stand 03.03.2020



